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I.

1131

Erlass
über die Stiftung der

 Einsatzmedaille Unwetterkatastrophe 2021
an Angehörige der Polizei 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
und Angehörige der Polizeien anderer Länder

Runderlass 
des Ministeriums des Innern

Vom 19. Oktober 2021

1
Stiftung

Zur Anerkennung und Würdigung des besonderen Einsat-
zes bei der Bewältigung der Unwetterkatastrophe vom 
Juli 2021 wird die „Einsatzmedaille Unwetterkatastrophe 
2021“ in Anlehnung an § 10 des Feuerwehr- und Katastro-
phenschutz-Ehrenzeichengesetzes vom 2. Februar 2016 
(GV. NRW. S. 90) an die Angehörigen der Polizei des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und an Angehörige der Polizeien 
anderer Länder gestiftet. Das Einsatzgeschehen bei der 
Unwetterkatastrophe vom Juli 2021 stellt ein außerge-
wöhnliches Einsatzereignis und damit einen besonderen 
Einsatz dar.

2
Verleihung

Die Einsatzmedaille wird an die Angehörigen der Polizei 
des Landes Nordrhein-Westfalen und an Angehörige der 
Polizeien anderer Länder verliehen, die am besonderen 
Einsatz der Unwetterkatastrophe vom Juli 2021 im Land 
Nordrhein-Westfalen teilgenommen haben. 

3
Gestaltung und Trageweise

Die Einsatzmedaille Unwetterkatastrophe 2021 ist so-
wohl für die Angehörigen des Brand- und Katastrophen-
schutzes nach §  6 des Feuerwehr- und Katastrophen-
schutz-Ehrenzeichengesetzes wie auch für die Angehö-
rigen der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen und 
Angehörige der Polizeien anderer Länder nach den Vor-
gaben des § 12 des Feuerwehr- und Katastrophenschutz-
Ehrenzeichengesetzes einheitlich gestaltet. Sie ist rund 
und hat die Farbe Silber. Sie trägt auf der Vorderseite die 
Kurzbezeichnung des Einsatzes „Unwetterkatastrophe 
2021“ sowie den Schriftzug „Dank den Helferinnen und 
Helfern“. Auf der Rückseite ist das Landeswappen ein-
geprägt. Die Einsatzmedaille Unwetterkatastrophe 2021 
kann als Ansteckpin getragen werden.

4
Verfahren

Mit der Aushändigung der Einsatzmedaille und des An-
steckpins erhalten die ausgezeichneten Personen eine 
Verleihungsurkunde.

Die Einsatzmedaille und der Ansteckpin gehen in das 
Eigentum der geehrten Person über.

5
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 810

20303

Anordnung über die Festsetzung 
von Amtsbezeichnungen für die Beamtinnen 

und Beamten bei den Körperschaften
unter Aufsicht des Landes im Geschäftsbereich 

des für den Bereich Soziales zuständigen 
Ministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen
(Amtsbezeichnungsanordnung – AmtsBezAO)

Runderlass 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 12. Oktober 2021

Aufgrund des §  22 Absatz  3 und 4 des Landesbesol-
dungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642), von denen Absatz 3 durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert worden ist, 
setzt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les für die Beamtinnen und Beamten bei den Körper-
schaften unter Aufsicht des Landes im Geschäftsbereich 
des für den Bereich Soziales zuständigen Ministeriums 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium des 
Innern die folgenden Zusätze zu den Grundamtsbezeich-
nungen fest.

1

Für die Beamtinnen und Beamten der Deutschen Ren-
tenversicherung Rheinland und der Deutschen Renten-
versicherung Westfalen:

BesGr Grundamtsbezeichnung Zusatz

A16
Leitende Direktorin oder

Leitender Direktor 

Verwaltungs-

Bau-

Medizinal-

A15 Direktorin oder Direktor 

Verwaltungs-

Bau-

Medizinal-

A14 Oberrätin oder Oberrat 

Verwaltungs-

Bau-

Medizinal-

A13 Rätin oder Rat

Verwaltungs-

Bau-

Medizinal-

A12 Amtsrätin oder Amtsrat Verwaltungs-

A11 Amtfrau oder Amtmann Verwaltungs-

A10 Oberinspektorin oder Oberinspektor Verwaltungs-

A9
Inspektorin oder Inspektor Verwaltungs-

Amtsinspektorin oder Amtsinspektor Verwaltungs-

A8 Hauptsekretärin oder Hauptsekretär Verwaltungs-

A7 Obersekretärin oder Obersekretär Verwaltungs-

A6 Sekretärin oder Sekretär Verwaltungs-

2 

Für die Beamtinnen und Beamten der Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen: 

BesGr Grundamtsbezeichnung Zusatz

A16
Leitende Direktorin oder 

Leitender Direktor 

Verwaltungs-

bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

A15 Direktorin oder Direktor 

Verwaltungs-

bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

A14 Oberrätin oder Oberrat 
bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

A13 Rätin oder Rat
bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen
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BesGr Grundamtsbezeichnung Zusatz

A12 Amtsrätin oder Amtsrat
bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

A11 Amtfrau oder Amtmann
bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

A10 Oberinspektorin oder Oberinspektor
bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

A9

Inspektorin oder Inspektor
bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

A8 Hauptsekretärin oder Hauptsekretär
bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

A7 Obersekretärin oder Obersekretär
bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

A6 Sekretärin oder Sekretär
bei der Unfall-
kasse Nord-
rhein-Westfalen

3

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2026 außer Kraft. Gleich-
zeitig mit dem Inkrafttreten nach Satz 1 tritt der Rund-
erlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und So-
ziales „Anordnung über die Festsetzung von Amtsbe-
zeichnungen für die Beamtinnen und Beamten bei den 
Körperschaften unter Aufsicht des Landes im Geschäfts-
bereich des für den Bereich Soziales zuständigen Minis-
teriums des Landes Nordrhein-Westfalen“ vom 6. No-
vember 2014 (GV. NRW. S. 846) außer Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 810

71342

Vierte Änderung 
des Runderlasses „Liegenschaftskatastererlass“

Runderlass 
des Ministeriums des Innern

Vom 12. Oktober 2021

Der Runderlass des Innenministeriums „Liegenschafts-
katastererlass“ vom 13. Januar 2009 (MBl. NRW. S. 45), 
der zuletzt durch Runderlass vom 27. September 2019 
(MBl. NRW. S.  512) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1

1.  In der Vorbemerkung wird Absatz  1 Satz  2 aufgeho-
ben.

2.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  Nach der Angabe zu Nummer  26 wird folgende 
Angabe eingefügt:

  „XIII
  Einführung des AAA-Anwendungsschemas 7.1

   27 Objektartenkatalog bei Nutzung des AAA-An-
wendungsschemas 7.1“. 

 b)  In der Angabe zu der bisherigen Nummer XIII 
wird die Angabe „XIII“ durch die Angabe „XIV“ 
ersetzt.

 c)  In der Angabe zu der bisherigen Nummer 27 wird 
die Angabe „27“ durch die Angabe „28“ ersetzt.

 d)  Die Angaben zu den bisherigen Nummern 27.1 und 
27.2 werden gestrichen.

 e)  In der Liste der Anlagen wird nach der Angabe zu 
Anlage 6 folgende Angabe eingefügt:

   „Anlage 7: ALKIS-Objektartenkatalog NRW 7.1“

3.  Nach Nummer 26 wird folgende Nummer XIII einge-
fügt:

 „XIII
 Einführung des AAA-Anwendungsschemas 7.1

  27 
Objektartenkatalog bei Nutzung des AAA-Anwen-
dungsschemas 7.1

  Der Inhalt des Liegenschaftskatasters ergibt sich 
nach erfolgter Umstellung auf das AAA-Anwen-
dungsschema 7.1 aus dem ALKIS-Objektartenkatalog 
NRW 7.1 (Anlage 7).“

4.  Die bisherige Nummer XIII wird Nummer XIV.

5.  Die bisherige Nummer 27 wird Nummer 28 und wird 
wie folgt gefasst:

  „28
Verfahren der Veröffentlichung

  Dieser Runderlass wird ohne Anhang und Anlagen im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
veröffentlicht. In der elektronischen Sammlung der 
Ministerialblätter wird er mit Anhang und Anlagen 
unter der Gliederungsnummer 71342 veröffentlicht. 
Die im Anhang genannten Dokumente sind auf der 
Website der Bezirksregierung Köln unter „Liegen-
schaftskataster“ einsehbar.“

6.  Die Anlage 7 aus dem Anhang zu diesem Runderlass 
wird angefügt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 811

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Satzung
über die Gemeinnützigkeit der Betriebe gewerb-

licher Art LWL-Museen, LWL-Medienzentrum für 
Westfalen und LWL-Archivamt für Westfalen

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Vom 29. Juni 2021

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Ge-
meinnützigkeit der Betriebe gewerblicher Art LWL-Mu-
seen, LWL-Medienzentrum für Westfalen und LWL-Ar-
chivamt für Westfalen ist im Internet unter https://
www2.lwl.org/de/LWL/portal/der-lwl-im-ueberblick/der
-lwl-zahlen/bekanntmachungen/ öffentlich bekannt ge-
macht worden.

Münster, den 29. Juni 2021

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2021 S. 811
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Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Sitzung des Verwaltungsrates der 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR

am Freitag, 5. November 2021
Bekanntmachung 

des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr

Vom 25. Oktober 2021

Am Freitag, 5. November 2021, 11:30 Uhr, fi ndet in der 
Mercatorhalle im CityPalais, Landfermannstr. 6, 47051 
Duisburg, Rudolf-Schock-Saal, eine Sitzung der Ver-
bandsversammlung des ZV VRR statt.

Öffentlicher Teil

1.   Form und Frist der Ladung

2.   Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

3.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentlichen 
Sitzungen des Verwaltungsrates vom 16.09.2021, 
24.09.2021, 29.09.2021

4.   Finanzierungsvereinbarung zwischen ZV VRR und 
VRR AöR

5.   Anfragen und Mitteilungen

Nicht öffentlicher Teil

6.   Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffent-
lichen Sitzungen des Verwaltungsrates vom 
16.09.2021, 24.09.2021, 29.09.2021

7.   Langfristige Fortführung SPNV-Leistungen Abellio

8.   Vereinbarungen mit dem Land NRW zur Erhöhung 
der Pauschalen zur Finanzierung des SPNV

9.   Anfragen und Mitteilungen

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Bitte beach-
ten Sie die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung. 
Eine Sitzungsteilnahme ist entsprechend der 3G-Regel 
nur möglich mit einem Impfnachweis, Genesungsnach-
weis oder negativem zertifi zierten Testergebnis (nicht äl-
ter als 48 Stunden).

Essen, 26. Oktober 2021

Erik O.  S c h u l z

Vorsitzender

– MBl. NRW. 2021 S. 812

Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr (VRR) 
am Freitag, 5. November 2021

Bekanntmachung 
des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr

Vom 25. Oktober 2021

Am Freitag, 05. November 2021, 12:00 Uhr, fi ndet in der 
Mercatorhalle im CityPalais, Landfermannstr. 6, 47051 
Duisburg, Rudolf-Schock-Saal, eine Sitzung der Ver-
bandsversammlung des ZV VRR statt.

Öffentlicher Teil

1.   Form und Frist der Ladung

2.   Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

3.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung der Verbandsversammlung vom 29.09.2021

4.   Finanzierungsvereinbarung zwischen ZV VRR und 
VRR AöR

5.   Anfragen und Mitteilungen

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Corona-Schutzver-
ordnung. Eine Sitzungsteilnahme ist entsprechend der 
3G-Regel nur möglich mit einem Impfnachweis, Gene-
sungsnachweis oder negativem zertifi zierten Testergebnis 
(nicht älter als 48 Stunden).

Essen, 26. Oktober 2021

Guido G ö r t z

Vorsitzender

– MBl. NRW. 2021 S. 812


